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Sonderausgabe zur Stichwahl am 28. September 2025
Der Bürgermeister informiert

Liebe Nümbrechterinnen und Nümbrechter,
am Sonntag, den 28. September 2025 wählen Sie im Rahmen einer
Stichwahl den Landrat für den Oberbergischen Kreis.
Bitte nehmen Sie Ihr staatsbürgerliches Recht wahr und wählen Sie - obBitte nehmen Sie Ihr staatsbürgerliches Recht wahr und wählen Sie - obBitte nehmen Sie Ihr staatsbürgerliches Recht wahr und wählen Sie - obBitte nehmen Sie Ihr staatsbürgerliches Recht wahr und wählen Sie - obBitte nehmen Sie Ihr staatsbürgerliches Recht wahr und wählen Sie - ob
am am am am am WWWWWahltag in Ihrem ahltag in Ihrem ahltag in Ihrem ahltag in Ihrem ahltag in Ihrem WWWWWahllokal oder per Briefwahllokal oder per Briefwahllokal oder per Briefwahllokal oder per Briefwahllokal oder per Briefwahl.ahl.ahl.ahl.ahl. Sie bestimmen als Sie bestimmen als Sie bestimmen als Sie bestimmen als Sie bestimmen als
mündige Bürgerinnen und Bürger die Geschicke unserer Gemeinde mündige Bürgerinnen und Bürger die Geschicke unserer Gemeinde mündige Bürgerinnen und Bürger die Geschicke unserer Gemeinde mündige Bürgerinnen und Bürger die Geschicke unserer Gemeinde mündige Bürgerinnen und Bürger die Geschicke unserer Gemeinde mit.mit.mit.mit.mit.

Sie haben wie immer die Möglichkeit, die Ergebnisse
im Internet unter www.nuembrecht.de zeitnah
abzurufen.

Der Bürgermeister
Hilko Redenius
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Wahlbekanntmachung
Am 28.09.2025 findet die Stichwahl zu den KommunalwahlenStichwahl zu den KommunalwahlenStichwahl zu den KommunalwahlenStichwahl zu den KommunalwahlenStichwahl zu den Kommunalwahlen statt.
Diese umfasst im Gebiet der Gemeinde Nümbrecht die Wahl des
Landrates.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
Die Gemeinde ist in folgende 16 Wahlbezirke eingeteilt:
Wahlbezirk 010: Nümbrecht 1
Wahlraum: Engelsstift Nümbrecht
Wahlbezirk 020: Nümbrecht 2
Wahlraum: Rathaus (Sitzungszimmer Seiteneingang)
Wahlbezirk 030: Nümbrecht 3
Wahlraum: Kath. Gemeindezentrum
Wahlbezirk 040: Nümbrecht 4
Wahlraum: Grundschule Nümbrecht
Wahlbezirk 050: Homburg-Bröl
Wahlraum: Dorfhaus Huppichteroth
Wahlbezirk 060: Bierenbachtal West
Wahlraum: Feuerwehrhaus Bierenbachtal
Wahlbezirk 070: Bierenbachtal Ost
Wahlraum: Ev. Gemeindehaus Bierenbachtal
Wahlbezirk 080: Gaderoth/ Breunfeld
Wahlraum: Dorfgemeinschaftshaus Gaderoth
Wahlbezirk 090: Oberbreidenbach/ Prombach
Wahlraum: Dorfgemeinschaftshaus Oberbreidenbach
Wahlbezirk 100: Winterborn
Wahlraum: CVJM-Heim Winterborn
Wahlbezirk 110: Grötzenberg
Wahlraum: Grundschule Grötzenberg
Wahlbezirk 120: Wirtenbach
Wahlraum: Vereinshaus Wirtenbach
Wahlbezirk 130: Berkenroth/ Benroth
Wahlraum: Dorfgemeinschaftshaus Berkenroth
Wahlbezirk 140: Harscheid
Wahlraum: Sängerheim Harscheid
Wahlbezirk 150: Marienberghausen
Wahlraum: Grundschule Marienberghausen
Wahlbezirk 160: Elsenroth
Wahlraum: Sportlerheim Kreuzheide
Es wird auf folgende Punkte hingewiesen:
1. Die Briefwahlvorstände treten um 15:30 Uhr in dem Rathaus in

Nümbrecht zusammen.
2. Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahlraum

bereitgehalten. Der Stimmzettel für die Stichwahl des Landrates
ist gelb.

3. Die Wähler sollen ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Der Per-
sonalausweis oder der Reisepass ist mitzubringen, damit sich der
Wähler auf Verlangen über seine Person ausweisen kann.

4. Jeder Wähler hat je eine Stimme für die Wahl des Landrates. Der
Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem
Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag
sie gelten soll.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur
persönlich ausüben. Eine Stimmabgabe durch einen Vertreter an-
stelle des Wählers ist unzulässig.
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Wähler, der des Lesens
unkundig oder aufgrund einer Behinderung an der Abgabe seiner
Stimme gehindert ist, sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen kann, die Hilfeleistung auf technische Hilfe
bei der Kundgabe einer vom Wähler selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt und eine Hilfeleistung unzu-
lässig ist, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wäh-
lers ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt der
Hilfsperson besteht.

5. Wähler können bis zum zweiten Tag vor der Stichwahl, 15.00 Uhr,
schriftlich oder mündlich einen Wahlschein beantragen. Mit
dem Wahlschein kann an der Wahl im Wahlbezirk, für den der
Wahlschein ausgestellt ist, oder durch Briefwahl teilgenommen
werden.
Wer durch Briefwahl wählt,
- kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den amtli-

chen blauen Stimmzettelumschlag und verschließt diesen,
- unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versiche-

rung an Eides Statt zur Briefwahl unter Angabe des Tages,
- steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und

den unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen roten
Wahlbriefumschlag,

- verschließt den Wahlbrief und
- übersendet den Wahlbrief an den Bürgermeister. Der Wahlbrief

kann dort auch abgegeben werden. Er muss dort spätestens
am Wahltage bis 16.00 Uhr eingehen.

6. Nach § 107a Absatz 1 des Strafgesetzbuches wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer unbefugt
wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt
oder das Ergebnis verfälscht und dass unbefugt auch wählt, wer im
Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der
Wahlentscheidung oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Nach § 107a Absatz 3
des Strafgesetzbuches ist auch der Versuch strafbar.

Nümbrecht, den 16.09.2025
Hilko Redenius
Bürgermeister

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Amtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen
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Von Nümbrecht zum Bahnhof:
Bus und monti bringen Sie hin

Fotos: VRS, Smilla DankertFotos: VRS, Smilla DankertFotos: VRS, Smilla DankertFotos: VRS, Smilla DankertFotos: VRS, Smilla Dankert

Sie planen eine Zugfahrt und ha-
ben kein Auto zur Hand oder möch-
ten dies einfach mal stehen las-
sen? Dann können Sie die Ange-
bote des öffentlichen Nahverkehrs
in Nümbrecht nutzen und mit nur
einem Umstieg die nächst gele-
genen Bahnhöfe Gummersbach-
Dieringhausen und Hennef (Sieg)
erreichen.
Der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV)
in Nümbrecht ist seit kurzem um
ein neues Angebot erweitert wor-
den: der „monti“. Monti ist ein
flexibles Fahrdienst-Angebot der
OVAG, das auf Nachfrage fährt
und während der Bedienzeiten
unabhängig von festen Routen und
vorgegebenen Fahrplänen zwi-
schen festgelegten Haltestellen
verkehrt. Die Route hängt davon
ab, wie viel Personen zum selben
Zeitpunkt auf der Wegstrecke mit
eingesammelt werden können. Auf
diese Weise sollen die Fahrzeuge
optimal belegt und dadurch un-
nötige Mehrfahrten vermieden
werden. Die Kleinbusse bieten
Platz für sechs Fahrgäste. Neben
Nümbrecht bedient monti auch
die Stadt Wiehl und die Gemeinde
Marienheide.
Monti ist ein Pilotprojekt, das
aktuell mit Fördermitteln des Bun-
des finanziert wird und den ÖPNV
als wichtiger Teil der Daseinsvor-
sorge in weniger gut versorgten
Kommunen stärken soll. Das wird
durch ein flächendeckendes Hal-
testellennetz mit flexibler Routen-
führung gewährleistet. Jede Hal-
testelle ist in einem Umkreis von
maximal 350 m fußläufig erreich-
bar. Durch die Bedienung aller
Ortschaften können zum einen
Ziele innerhalb des Gemeindege-
bietes sowie in die Nachbarstadt
Wiehl besser erreicht werden,
zum anderen wird der Umstieg in
die Buslinien erleichtert.
Ein wichtiger Punkt ist die bessere
Bahnhofanbindung durch monti.

Durch die Nutzung des Fahrdienst-
Angebots verkürzen sich Fahr-
strecken und -zeiten mit dem
ÖPNV. So bietet der monti ver-
schiedene Optionen, um die
nächst gelegenen Bahnhöfe
ohne Auto zu erreichen:
• Dieringhausen BfDieringhausen BfDieringhausen BfDieringhausen BfDieringhausen Bf./Gummers-./Gummers-./Gummers-./Gummers-./Gummers-

bach Bfbach Bfbach Bfbach Bfbach Bf.....: Fahrt mit dem monti
bis Wiehl und Umstieg in die
Buslinie 302 oder 304 in Rich-
tung Gummersbach. Für den
Umstieg bietet sich z.B. die
Haltestelle „Wiehl Sparkas-
se“ (Linie 302) oder „Wiehl
Oberbantenberg“ (Linie 304)
an.

• Hennef (Sieg) BfHennef (Sieg) BfHennef (Sieg) BfHennef (Sieg) BfHennef (Sieg) Bf.....: Fahrt mit
dem monti bis zur Haltestelle
„Nümbrecht Schönhausen“,
„Nümbrecht Benroth“ oder
„Nümbrecht Berkenroth“ und
dann Umstieg in die Schnell-
buslinie SB53 in Richtung
Hennef (Sieg).

Mit den anschließenden Nahver-
kehrszügen sind der Kölner Haupt-
bahnhof und damit auch viele Fern-
verbindungen gut zu erreichen.
Wie kann ich den monti buchen?Wie kann ich den monti buchen?Wie kann ich den monti buchen?Wie kann ich den monti buchen?Wie kann ich den monti buchen?
Der monti kann kurzfristig,
frühestens am Vortag gebucht
werden. Hierfür können Sie die
kostenlose monti-App nutzen oder
die Servicenummer 02261/911-
271 anrufen. Bei der Buchung sind
Start- und Zielhaltestelle/-adres-
se, Personenanzahl, Wunschtarif,
Datum und Uhrzeit anzugeben.
Abhängig von der Fahrzeugverfüg-
barkeit wird der Abholzeitraum
ermittelt. Nach erfolgter Buchung
wird Ihnen eine halbe Stunde vor

der reservierten Fahrt die genaue
Abholzeit und der Abholort per
SMS oder automatischen Anruf
mitgeteilt. Zwei Minuten vor An-
kunft und bei Ankunft des monti
an der gewählten Einstiegshalte-
stelle erhalten Sie jeweils eine
weitere Nachricht. Die Bezahlung
der Fahrkarten erfolgt in der App
mit Kreditkarte oder Paypal, bei
telefonischer Buchung mit Bargeld
im Fahrzeug.
Wie viel kostet die FahrtWie viel kostet die FahrtWie viel kostet die FahrtWie viel kostet die FahrtWie viel kostet die Fahrt
mit dem monti?mit dem monti?mit dem monti?mit dem monti?mit dem monti?

Das Tarifmodell ist einfach gehal-
ten. Die Preise unterscheiden sich
zwischen erwachsene Person
und Kind, ob ein gültiges
ÖPNV-Ticket vorliegt und ob die
Fahrt innerhalb einer Gemein-
de (1) oder zwischen benach-
barten Gemeinden (2) stattfin-
det. Das Ticket kostet aktuell
in der App 5,50 € (1) bzw. 6,08 €
(2) für Erwachsene und 2,85 €
(1) bzw. 3,14 € (2) für Kinder.
Bei Barzahlung im Fahrzeug er-
höht sich der Ticketpreis um
3%. Wer ein gültiges Deutsch-
landticket oder VRS-Ticket be-
sitzt, zahlt nur einen Zuschlag
in Höhe von 2,50 € für Erwach-
sene bzw. 1,30 € für Kinder. Kin-
der bis einschließlich 5 Jahre
fahren kostenlos mit.
„Probieren Sie es mal aus! Der
monti bringt Sie schnell und un-
kompliziert an Ihr Ziel. Und durch
den Elektroantrieb der Fahrzeuge
sind Sie zudem umweltschonend
unterwegs“, motiviert Bürger-
meister Redenius.
Alle Informationen zum monti-
Angebot finden Sie auf
www.ovaginfo.de/monti.
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Informationen, Hinweise, Anregungen und
Tipps des Ordnungsamtes
„Es kann der Frömmste nicht im
Frieden bleiben, wenn es dem bösen
Nachbarn nicht gefällt“.
Wer kennt sie nicht, diese Le-
bensweisheit, die der deutsche
Dichter Friedrich Schiller seinem
Helden Wilhelm Tell vor mehr als
200 Jahren in den Mund gelegt
hat. Auch heute hat dieser Aus-
spruch einen überaus hohen
Wahrheitsgehalt und viele kön-
nen dieses Sprichwort mit Bei-
spielen illustrieren.
Es gibt Verhaltensregeln, die ei-
gentlich selbstverständlich sind,
doch leider oft nicht beachtet
werden.
Abgemeldete KraftfahrzeugeAbgemeldete KraftfahrzeugeAbgemeldete KraftfahrzeugeAbgemeldete KraftfahrzeugeAbgemeldete Kraftfahrzeuge
Abgemeldete oder schrottreife
Autos, mit oder ohne Kennzei-
chen, dürfen nicht im öffentli-
chen Verkehrsraum (z.B. Fahr-
bahn, Gehweg, Parkplatz) oder in
der freien Landschaft abgestellt
werden.
Hierin liegt ein Verstoß gegen das
Straßen- und Wegegesetz des
Landes Nordrhein-Westfalen und
die Straßenverkehrsordnung.
Der Eigentümer wird aufgefordert,
das Fahrzeug innerhalb einer be-
stimmten Frist (in der Regel eine
Woche) aus dem öffentlichen Ver-
kehrsraum zu entfernen. Sollte
das Fahrzeug innerhalb der Frist
nicht entfernt sein, wird der letz-
te Fahrzeughalter/-eigentümer
ermittelt. Schlagen diese Ermitt-
lungen fehl oder entfernt der Ver-
antwortliche das Fahrzeug nicht
innerhalb einer ihm aufgetrage-
nen Frist, wird die Sicherstellung
oder Entsorgung des Fahrzeu-
ges veranlasst. Die damit ver-
bundenen Kosten werden dem
Fahrzeughalter/-eigentümer in
Rechnung gestellt.
Das Abstellen nicht zugelassener
Fahrzeuge im öffentlichen Ver-
kehrsraum stellt darüber hinaus
einen bußgeldbewährten Ver-
stoß dar, der mit einem Bußgeld
geahndet werden kann.
AngelnAngelnAngelnAngelnAngeln
Wer in Nordrhein-Westfalen die
Fischerei ausübt, muss Inhaber
eines Fischereischeins sein, der
von der zuständigen Gemeinde
ausgestellt wird. Ein Fischerei-
schein darf nur Personen erteilt

werden, die das 14. Lebensjahr
vollendet und die Fischerprü-
fung in NRW erfolgreich abgelegt
haben.
Des Weiteren können Jugendli-
che, die mindestens 10 Jahre alt
sind, den Jugendfischereischein
ausstellen lassen. Dieser wird für
ein Kalenderjahr ausgestellt und
kann jeweils um ein weiteres Jahr
verlängert werden. Mit dem Ju-
gendfischereischein darf nur in
Begleitung eines Inhabers eines
gültigen Fischereischeins gean-
gelt werden.
Anleinpflicht für HundeAnleinpflicht für HundeAnleinpflicht für HundeAnleinpflicht für HundeAnleinpflicht für Hunde
Innerhalb im Zusammenhang be-
bauter Ortsteile sind Hunde
grundsätzlich an der Leine zu füh-
ren. Die Anleinpflicht gilt darüber
hinaus für alle der Allgemeinheit
zugänglichen Park- und Erho-
lungsflächen, Sportanlagen und
Schulflächen.
Verstöße gegen die Anleinpflicht
stellen eine Ordnungswidrigkeit
dar, die mit einem Verwarnungs-
geld geahndet werden kann.
CampenCampenCampenCampenCampen
Es ist verboten, in Anlagen (z.B.
Park- und Erholungsflächen,
Spiel- und Sportflächen, Schulhö-
fen) zu übernachten, diese als La-
ger- oder Ruheplatz zu nutzen,
Zelte, Wohnwagen oder Verkaufs-
wagen auf- bzw. abzustellen.
FluglaternenFluglaternenFluglaternenFluglaternenFluglaternen
Das Land NRW hat aus Bränden,
die durch so genannte Fluglater-
nen ausgelöst wurden, Konse-
quenzen gezogen und ein Verbot
in Form einer Fluglaternenverord-
nung erlassen. Fluglaternen dür-
fen danach grundsätzlich nicht
mehr aufsteigen. Vom Verbot sind
Fluglaternen aus Papier betroffen,
bei denen die Luft mit einer offe-
nen Flamme erwärmt wird und die
insbesondere unter den Namen
„Himmelslaterne, Flammea“ oder
„Kong-Ming-Laterne“ bekannt
sind. Durch die Kombination ei-
ner offenen Feuerquelle mit einer
leicht entflammbaren Hülle stel-
len sie eine erhebliche Gefahr für
die Allgemeinheit dar. Der Starter
einer Fluglaterne hat weder Ein-
fluss auf Richtung noch Höhe. Die-
se erreicht Flugweiten von meh-
reren Kilometern und Flughöhen

von mehreren hundert Metern.
Mit der Verordnung sollen
insbesondere Haus- und Wald-
brände verhindert werden
Ein Verstoß gegen die Verordnung
kann mit einer Geldbuße von bis
zu 1.000 Euro geahndet werden.
Freilaufende KatzenFreilaufende KatzenFreilaufende KatzenFreilaufende KatzenFreilaufende Katzen
Katzenbesitzer im Oberbergischen
Kreis müssen ihre freilaufenden
Tiere mit dem Erlass der Katzen-
schutzverordnung seit dem
01.03.2018 ab einem Alter von fünf
Monaten kastrieren lassen. Au-
ßerdem muss jedes Tier mit ei-
nem Chip oder einer Ohrtätowie-
rung gekennzeichnet und regist-
riert werden.
HaussammlungenHaussammlungenHaussammlungenHaussammlungenHaussammlungen
Das Sammlungsgesetz von NRW
wurde bereits 1998 ersatzlos auf-
gehoben. Das Gesetz sah vor, dass
alle Sammlungen im Vorfeld beim
Ordnungsamt zu beantragen und
zu genehmigen waren. Seit der
Aufhebung wird jedem Bürger ei-
genverantwortlich die Entschei-
dung überlassen, ob und an wen
er etwas spendet.
HundekotHundekotHundekotHundekotHundekot
Sicher gibt es schlimmere Beein-
trächtigungen der Umwelt, als die
durch Hundekot. Die Masse an
Beschwerden über verunreinigte
Straßen, Gehwege oder die Kur-
parkanlage zeigen jedoch, dass
über dieses Problem nicht so lo-
cker hinweggesehen werden darf.
Durch Rücksichtnahme und Um-
sicht könnte das Zusammenle-
ben von Mensch und Hund pro-
blemloser sein.
Hundehalter/innen sind verpflich-
tet, dafür zu sorgen, dass ihre Tie-
re Straßen, Gehwege, Anlagen etc.
nicht verunreinigen. Sollte es den-
noch einmal dazu kommen, ist der/
die Hundehalter/in dazu verpflich-
tet, den Hundekot unverzüglich
zu entfernen.
Gartenabfälle und StrauchschnittGartenabfälle und StrauchschnittGartenabfälle und StrauchschnittGartenabfälle und StrauchschnittGartenabfälle und Strauchschnitt
Das Verbrennen von Gartenabfäl-
len, Ästen und Reisig ist grund-
sätzlich nicht zulässig, ebenso wie
die Entsorgung dieser Abfälle im
Wald.
Für das Verbrennen pflanzlicher
Abfälle besteht in der Regel kei-
ne Notwendigkeit, da das Verbren-
nen diese Abfälle zum einen zu

unzumutbaren Belästigungen der
Nachbarschaft führen kann und
zum anderen auch den Bestre-
bungen zur Förderung der Eigen-
kompostierung und der flächend-
eckenden Erfassung und Verwer-
tung von biogenen Abfällen zuwi-
derläuft. Pflanzliche Abfälle aus
privaten Haushalten sind daher,
sofern sie nicht einer vorrangigen
Eigenkompostierung zugeführt
werden, grundsätzlich der Ge-
meinde als öffentlich-rechtlichem
Entsorgungsträger zu überlassen
(siehe Müllkalender).
Wald und Landschaft wirken auf
den Menschen natürlich und un-
berührt. Daraus entsteht ein Re-
spekt vor der „unberührten Na-
tur“. Dieser Respekt geht verlo-
ren, sobald erste Abfälle - und
das gilt auch für Pflanzenabfälle -
die Natur verschandeln. Schnell
finden sich Nachahmer und in der
Folge wird immer mehr Abfall illegal
abgeladen.
KomposthaufenKomposthaufenKomposthaufenKomposthaufenKomposthaufen
Die Anlage eines Komposthaufens
unterliegt grundsätzlich keinen
rechtlichen Beschränkungen.
Insbesondere gibt es keine ge-
setzliche Regelung, wonach bei
der Anlage eines Komposthaufens
ein bestimmter Mindestabstand
zum Nachbargrundstück einge-
halten werden muss.
Die Kompostierung von Garten-
abfällen findet jedoch dort ihre
Grenzen, wo die Bewohner der
Nachbargrundstücke unzumutbar
durch auftretende Gerüche, Insek-
ten und Ungeziefer belästigt wer-
den. Wann eine solche Belästi-
gung unzumutbar ist, kann nicht
pauschal festgestellt werden, son-
dern muss immer anhand der kon-
kreten Umstände jedes einzelnen
Falles erfolgen. Dabei ist die Lage
der Grundstücke, deren Größe,
der Standort des Komposthau-
fens, sein Abstand zur Grund-
stücksgrenze, seine Größe usw.
zu beachten.
Um Streitigkeiten mit den Nach-
barn von vorneherein auszuschlie-
ßen, sollten folgende Grundregeln
beachtet werden:
• Information über ordnungsgemä-

ßes Kompostieren und die richti-
ge Anlage des Komposthaufens



Nümbrecht aktuell | 47. Jahrgang | Nr. 19 | Donnerstag, 18. September 2025 | Kw 38 | Rautenberg Media 5

• Errichtung des Komposthau-
fens nicht unmittelbar an der
Grundstücksgrenze um ein
Hinüberfallen von Abfällen zu
vermeiden

• Errichten des Komposthau-
fens möglichst weit entfernt
von Fenstern, Türen oder Ter-
rassen des Nachbarn zur Ver-
meidung von Geruchsbeein-
trächtigungen.

LärmLärmLärmLärmLärm
AltglascontainerAltglascontainerAltglascontainerAltglascontainerAltglascontainer
Wer Flaschen in Altglascontainer
wirft, verursacht meistens Lärm.
So werden Lärmpegel von 65 bis
85 Dezibel (A) erreicht. Aus Grün-
den der Lärmvermeidung dürfen
die Altglascontainer nur werktags
(montags bis samstags) von 8.00
bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis
19.00 Uhr befüllt werden.
Feiern, PartysFeiern, PartysFeiern, PartysFeiern, PartysFeiern, Partys
Für Partys und Grillfeste gilt die
Nachtruhe von 22.00 bis 6.00 Uhr.
Es ist immer besser, vor der Party
die Nachbarn zu informieren und
- so weit wie möglich - mit ihnen
einen Zeitrahmen zu vereinbaren.
GartengeräteGartengeräteGartengeräteGartengeräteGartengeräte
Motorenbetriebene Gartengerä-
te (z.B. Rasenmäher, Heckensche-
re, Motorkettensägen, Vertikutie-
rer, Schredder) dürfen in Wohnge-
bieten nicht an Sonn- und Feier-
tagen und werktags nicht zwi-
schen 20.00 und 7.00 Uhr betrieben
werden.
Die Nutzung von bestimmten mo-
torbetriebenen Geräten, wie
Grastrimmer, Graskantenschnei-
der, Laubbläser und Laubsammler
ist an Werktagen nur in der Zeit
von 9.00 bis 13.00 Uhr und
15.00 bis 17.00 Uhr erlaubt.
HeimwerkenHeimwerkenHeimwerkenHeimwerkenHeimwerken
Um die Ruhe der Mitbewohner
und Nachbarn zu achten, sind
lautstarke Tätigkeiten wie Klop-
fen, Bohren oder Sägen werktags
um 20.00 Uhr zu beenden. An
Sonn- und Feiertagen sind diese
Arbeiten gänzlich untersagt.
KinderlärmKinderlärmKinderlärmKinderlärmKinderlärm
Das Spielen von Kindern, auch
wenn es einmal lauter zugehen
sollte, entspricht der üblichen
Nutzung eines Gartengrund-
stücks im Wohngebiet und stellt
zumindest tagsüber nach gängi-
ger Rechtsprechung keine we-
sentliche Beeinträchtigung der
Nachbarn dar und ist somit zu-
mutbar und hinnehmbar. Auch

wenn der Kinderlärm als störend
empfunden wird, ist er als Lebens-
äußerung unvermeidbar.
MusikanlagenMusikanlagenMusikanlagenMusikanlagenMusikanlagen
Musikanlagen sollten grundsätz-
lich auf Zimmerlautstärke betrie-
ben werden, Bassregler auf
möglichst niedrigen Werten ste-
hen, damit eine Störung der Mit-
bewohner des Hauses oder der
Nachbarn ausgeschlossen ist.
TiereTiereTiereTiereTiere
Lärm von Tieren wird allzu oft und
gerne von deren Besitzern über-
hört, während die Nachbarn sich
durch ständiges Bellen, Kläffen,
Kreischen oder Krähen doch sehr
gestört fühlen. Tierbesitzer soll-
ten das berücksichtigen.
In vielen Fällen ist es empfehlens-
wert, dass sich die Betroffenen
zunächst selbst mit dem Lärm-
Verursacher in Verbindung set-
zen und versuchen, die Angele-
genheit auf gütlichem Wege zu
bereinigen.
Gegenseitige Rücksichtsnahme,
Einhaltung der Ruhezeiten und
Vermeidung von unnötigem Lärm
sind immer noch der beste Weg,
um Lärmbelästigungen und Nach-
barschaftsstreitigkeiten gar nicht
erst entstehen zu lassen.
PlakatierungPlakatierungPlakatierungPlakatierungPlakatierung
Im Bereich von Verkehrsflächen
und Anlagen ist wildes Plakatie-
ren verboten und im Einzelfall nur
mit Genehmigung des Ordnungs-
amtes zulässig.
RattenbekämpfungRattenbekämpfungRattenbekämpfungRattenbekämpfungRattenbekämpfung
Zur Durchführung von Maßnah-
men sind eigenverantwortlich die
Grundstückseigentümer ver-
pflichtet. Die Verantwortlichkeit
des Grundstückseigentümers und
die Bekämpfung dieser Schädlin-
ge sind je nach Lage des Falles
unter anderem im Infektions-
schutzgesetz ausdrücklich vorge-
sehen. Aber auch schon im Rah-
men des präventiven Gesund-
heitsschutzes und der dem Eigen-
tümer obliegenden Verkehrssiche-
rungspflicht ist eine Bekämpfung
unumgänglich.
Es bleibt jedem Eigentümer über-
lassen, eigenverantwortlich zu
entscheiden, ob er sich
- gegen Entgelt - eines Schäd-
lingsbekämpfers bedient, oder die
Bekämpfung mit den in Fachge-
schäften zu erwerbenden und für
den Privatgebrauch zugelassenen
Rattenbekämpfungsmitteln selbst

durchführt. Hierbei sind die erfor-
derlichen Sicherheitsvorkehrun-
gen zu treffen und Anwendungs-
hinweise unbedingt zu beachten.
Reitkennzeichen und ReitabgabeReitkennzeichen und ReitabgabeReitkennzeichen und ReitabgabeReitkennzeichen und ReitabgabeReitkennzeichen und Reitabgabe
Beim Reiten in der freien Land-
schaft oder im Wald muss ein gut
sichtbares, am Pferd angebrach-
tes gültiges Kennzeichen geführt
werden. Gültig wird das Kennzei-
chen durch die jährlich zu erneu-
ernde Reiterplakette (Aufkleber),
deren Farbe jährlich wechselt.
Die Reitkennzeichen bzw. -plaket-
ten können beim Umweltamt des
Oberbergischen Kreises, Moltke-
str. 42, 51643 Gummersbach,
Telefon 02261/88-6718 oder
02261/88-6719, erworben oder
angefordert werden.
Auf der Internetseite www.obk.de/
reitkennzeichen gibt es weitere
Informationen zur Kennzeich-
nungspflicht. Der Antrag für Reit-
kennzeichen und Reitplakette
kann darüber hinaus auch online
gestellt werden.
Rückschnitt von Bäumen,Rückschnitt von Bäumen,Rückschnitt von Bäumen,Rückschnitt von Bäumen,Rückschnitt von Bäumen,
Sträuchern und HeckenSträuchern und HeckenSträuchern und HeckenSträuchern und HeckenSträuchern und Hecken
Bäume, Sträucher und sonstige
Anpflanzungen auf Grundstücken
dürfen die Sicherheit des Straßen-
verkehrs nicht behindern. So kön-
nen zum Beispiel keine ausrei-
chenden Sichtverhältnisse mehr
bestehen oder sich Verletzungs-
gefahren für Fußgänger ergeben.
Ebenso können Verkehrszeichen
verdeckt werden.
Nach den gesetzlichen Bestim-
mungen sind die Eigentümer und
Besitzer von Bäumen, Sträuchern
und Hecken an öffentlichen Stra-
ßen und Wegen verpflichtet, die-
se Anpflanzungen so zurück-
schneiden, dass die Sicherheit des
Straßenverkehrs nicht beeinträch-
tigt ist. Um derartige Beeinträch-
tigungen zu vermeiden, muss bei
öffentlichen Verkehrsflächen der
Luftraum über den Fahrbahnen
mindestens 4,50 Meter, über Geh-
wegen bis 2,50 Meter Höhe von
überhängenden Ästen und Zwei-
gen freigehalten werden. Der Be-
wuchs ist entlang der Gehwege
bis zur Gehweghinterkante, also
bis zur Grundstücksgrenze zu-
rückzuschneiden.
An Straßeneinmündungen und -
kreuzungen müssen Hecken,
Sträucher und andere Anpflan-
zungen stets so niedrig gehalten
werden, dass eine ausreichende

Übersicht für den Kraftfahrer ge-
währleistet ist.
Gleichzeitig sind Bäume auf ihren
Zustand, insbesondere auf Stand-
sicherheit, zu untersuchen und
dürres Geäst zu entfernen.
In der Zeit vom 01. März bis zum
30. September ist es allerdings
verboten Hecken, Sträucher, Ge-
büsche oder Wallhecken zu ro-
den, abzuschneiden oder zu zer-
stören. Unberührt davon bleiben
schonende Form- und Pflege-
schnitte zur Beseitigung des Zu-
wachses der Pflanzen. Diese Vor-
schrift dient dem Schutz von Nist-
Wohn-, Brut und Zufluchtsstätten
geschützter Tierarten.
Schornsteinfeger -Schornsteinfeger -Schornsteinfeger -Schornsteinfeger -Schornsteinfeger -
Wer ist bei mir zuständig?Wer ist bei mir zuständig?Wer ist bei mir zuständig?Wer ist bei mir zuständig?Wer ist bei mir zuständig?
Die Zuständigkeit für die bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfe-
ger liegt nach der Reform des Ge-
setzes bei der Bezirksregierung
Köln.
Für Nümbrecht können Sie über
die Internetseite der Schornstein-
feger-Innung -
www.schornsteinfegerinnung-
koeln.de
für alle Straßen, den für diesen
Kehrbezirk bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger ermitteln.
Straßen- und GehwegreinigungStraßen- und GehwegreinigungStraßen- und GehwegreinigungStraßen- und GehwegreinigungStraßen- und Gehwegreinigung
Die Reinigung der Fahrbahnen und
Gehwege ist - soweit kein ma-
schineller Kehrdienst erfolgt - auf
die Anlieger übertragen und nach
Bedarf, mindestens aber vierzehn-
tägig, durchzuführen. Sind auf bei-
den Seiten einer Straße Anlieger
reinigungspflichtig, so erstreckt
sich die Reinigungspflicht jeweils
bis zur Straßenmitte. Dabei sind
alle Verunreinigungen zu beseiti-
gen, unabhängig von Verursacher
oder Art.
ZonenhalteverbotZonenhalteverbotZonenhalteverbotZonenhalteverbotZonenhalteverbot
Im Ortskern von Nümbrecht be-
steht ein sogenanntes „Zonen-
halteverbot“ mit Parkscheiben-
pflicht. Der Bereich ist durch Aus-
schilderung an allen Zufahrten
zum Ortskern gekennzeichnet.
Dies bedeutet, dass für alle Park-
flächen innerhalb der von diesen
Verkehrszeichen begrenzten Zone
die Parkscheibennutzung zwin-
gend vorgeschrieben ist. Die Park-
zeit ist auf diesen Flächen auf 2
Stunden begrenzt.
Grundsätzlich gilt:
„In Nümbrecht kann man kostenlos
parken“.
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Ab sofort können Sie in Nümbrecht Fahrradboxen mieten

Beschädigte Waldflächen werden weiter gefördert

Sie möchten den Bus nehmen und
Ihr Fahrrad sicher abstellen oder
suchen für Ihren Aufenthalt in
Nümbrecht eine geeignete Park-
möglichkeit für Ihr Fahrrad? Dann
können Sie ab sofort an den Bus-
haltestellen Nümbrecht Ortsmit-
te, Wiehler Straße/Bierenbachtal
und Winterborn Fahrradboxen
mieten. Auch stehen hier
neuerdings überdachte Fahrrad-
bügel zur Verfügung.

Und so funktioniert radbox.nrwUnd so funktioniert radbox.nrwUnd so funktioniert radbox.nrwUnd so funktioniert radbox.nrwUnd so funktioniert radbox.nrw
Über das Onlineportal
www.radbox.nrw und die gleich-
namige App können Sie sich mit
wenigen Klicks registrieren und
für eine geringe Gebühr einen si-
cheren Fahrradstellplatz buchen.

Der Tarif variiert zwischen 1 Euro
für eine 24 Stunden-Buchung und
15 Euro für eine Monatsbuchung.
ÖPNV-Abo-Kunden erhalten einen
Rabatt von 50 %. Alle Informatio-
nen zum neuen Angebot finden
Sie unter www.radbox.nrw sowie
auf der Internetseite der Gemeinde
Nümbrecht unter
www.nuembrecht.de
in der Rubrik Leben in Nümbrecht/
Mobilität.
radbox.nrw ist ein Bike-and-
ride(B+R)-Buchungs- und Zu-
gangssystem, das NRW-weit über
das vorhandene Stellplatzangebot
in verschließbaren Fahrradabstell-
anlagen an zentralen ÖPNV-Halte-
punkten informiert. Damit soll das
Fahrradfahren attraktiver und der

Umstieg auf umweltfreundliche
Verkehrsmittel erleichtert wer-
den. Die einheitliche Gestaltung

des Angebots schafft zudem Wie-
dererkennungswert und macht die
Handhabe einfach.

Wer kleine durch Trockenheit und
Borkenkäferbefall beschädigte
Waldflächen auf Nümbrechter
Gemeindegebiet besitzt, kann von
der Gemeinde nach wie vor finan-
zielle Unterstützung erhalten. Die
Laufzeit des Förderprogramms
„Wiederaufforstung von Kalami-
tätsflächen im Kleinstprivatwald
im Gemeindegebiet Nümbrecht“
wurde um ein weiteres Jahr ver-
längert, so dass Anträge bis Juni
2026 - vorhandene Fördermittel
vorausgesetzt - eingereicht wer-
den können.

Das kommunale Förderprogramm
zielt darauf ab, den durch den Kli-
mawandel stark geschädigten
Wald nachhaltig wiederaufzubau-
en und einen lokalen Beitrag zum
Erhalt dieses wichtigen Ökosys-
tems zu leisten. Gefördert wer-
den Kalamitätsflächen von bis zu
1 Hektar Größe, die vor der Schä-
digung einen Nadelholzanteil von
mindestens 50 % aufwiesen. Die
Förderung umfasst ein Maßnah-
menbündel, bestehend aus ei-
ner fachlichen Pflanzberatung,
dem Einkauf und Einbringen von
Pflanzenmaterial/Saatgut und

mechanischem Pflanzenschutz
sowie einer Nachkontrolle der
vorgenommenen Bepflanzung.
Antragsberechtigt sind natürliche

und juristische Personen des pri-
vaten Rechts sowie anerkannte
forstwirtschaftliche Zusammen-
schlüsse.

Zwei ortskundige forstfachlich
ausgebildete Personen vom Lan-
desbetrieb Wald und Holz NRW
sowie der Holzkontor Rhein-
Berg-Siegerland GmbH betreu-
en das Programm und stellen
durch ihre Fachexpertise eine
standortgemäße und zugleich
klimawandelangepasste Wieder-
aufforstung sicher. Je nach Grö-
ße der zu bepflanzenden Fläche
kann der Zuschuss pro Antrag
bis zu 2.000 € betragen. Die Kos-
ten für die Pflanzberatung und
Nachkontrolle werden zu 100 %
von der Gemeinde übernommen.

Wichtig ist, dass zuerst der För-
derantrag bei der Gemeinde
Nümbrecht eingereicht wird.
Erst dann beginnt, nach erfolg-
reicher Antragsprüfung, das För-
derverfahren und es kann im ers-
ten Schritt die fachliche Pflanz-
beratung in Anspruch genommen
werden. Die Förderrichtlinie so-
wie alle Informationen zum För-
derverfahren und was bei der
Antragstellung zu beachten ist,
finden Sie auf der Internetseite
der Gemeinde Nümbrecht unter
www.nuembrecht.de.



Nümbrecht aktuell | 47. Jahrgang | Nr. 19 | Donnerstag, 18. September 2025 | Kw 38 | Rautenberg Media 7

Streetwork Nümbrecht

Programm Jugendzentrum Nümbrecht

Montag:Montag:Montag:Montag:Montag: 15 Uhr - 20 Uhr
Offener Treff

Dienstag:Dienstag:Dienstag:Dienstag:Dienstag: 15 Uhr - 20 Uhr
Offener Treff
16:15 Uhr - 18:30 Uhr Bogen-
schießen (jede gerade Kalen-
derwoche)

16:15 Uhr - 20 Uhr Klettern
(jede ungerade Kalenderwoche)

Mittwoch:Mittwoch:Mittwoch:Mittwoch:Mittwoch: 15 Uhr - 16 Uhr
Offener Treff
16 Uhr - 17:30 Uhr Kochen im
Juze für Kinder und Jugendli-
che ab 8 Jahren.
Unkostenbeitrag: 0,50 €.
Anmeldung im Juze.
17:30 Uhr - 21 Uhr
Offener Treff

Donnerstag:Donnerstag:Donnerstag:Donnerstag:Donnerstag: 15 Uhr - 20 Uhr
Offener Treff

Freitag:Freitag:Freitag:Freitag:Freitag: 14 Uhr - 18 Uhr
Offener Treff
18 Uhr - 20 Uhr Juze +16 (jede
ungerade Kalenderwoche) für

alle ab 16 Jahren mit alters-
entsprechendem Angebot.
20 Uhr - 23 Uhr Nachtsport
20 Uhr - 21 Uhr für Kids
ab 12 Jahren und
21 Uhr - 23 Uhr ab 16 Jahren
in der alten Sporthalle am
Schulzentrum Nümbrecht

Samstag und Sonntag: Programm
nach Vereinbarung oder Ankündigung
im Juze.
Ausführliche Infos zu unseren viel-
seitigen Freizeitangeboten erhalten
Sie im Jugendzentrum Nümbrecht
und unter
www.jugendzentrum-
nuembrecht.de.

Jörn Hägele

E-Mail:
streetwork@nuembrecht.de

Handy:
0151 42576813

Terminabsprachen sind jederzeit
möglich!

Hinweise des Ordnungsamtes zur Benutzung
von Feuerschalen und Feuerkörben

Feuerschalen und Feuerkörbe bis
maximal einem Meter Durchmes-
ser sind im Sinne des Immissions-
schutzes „nicht genehmigungsbe-
dürftige Anlagen“, die der Wär-
megewinnung als so genannte
Wärme- oder Gemütlichkeitsfeu-
er dienen.

Bei der Nutzung müssen jedoch
bestimmte Voraussetzungen einge-
halten werden, damit es nicht zu
Gefährdungen und Rauchbelästi-
gungen der Nachbarschaft kommt:
• Als Brennstoff wird aus-

schließlich trockenes, natur-
belassenes, stückiges Holz, in
Form von Scheitholz, kurzen
Ästen und Reisig, verwendet.

• Holzfeuer mit Holzspänen
oder Kohlen- bzw. Grillanzün-
der entfachen.

• Sogenannte Brandbeschleuni-
ger, wie Benzin, Verdünnung,
Spiritus, niemals verwenden -
es droht Explosionsgefahr!

• Bei anhaltender Trockenheit
oder starkem Wind sollte kein
Holzfeuer entzündet werden.

• Abfälle gehören niemals in

Holzfeuer.
• Verboten sind Gartenabfälle,

wie zum Beispiel Rasen-
schnitt, frischer Baum- und
Strauchschnitt, Laub, sowie
Holzabfälle aus gestrichenem,
lackiertem oder mit Holz-
schutzmittel behandeltem
Holz, mit Teer oder Dachpappe
verunreinigtem Abbruchholz,
Sperrholz, Spanplatten, Faser-
platten, u.ä.

• Die Feuerstelle stets in aus-
reichendem Abstand zu Ge-
bäuden und brandgefährdeten
Gegenständen anlegen.

• Bei starker Rauchentwicklung
oder Funkenflug Feuer unver-
züglich löschen.

• Feuer immer bis zum Erlöschen
der Glut beaufsichtigen.

Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Donnerstag, 25. September 2025Donnerstag, 25. September 2025Donnerstag, 25. September 2025Donnerstag, 25. September 2025Donnerstag, 25. September 2025

Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
18.09.2025 um 10 Uhr18.09.2025 um 10 Uhr18.09.2025 um 10 Uhr18.09.2025 um 10 Uhr18.09.2025 um 10 Uhr
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Erpelsfest am 21. September

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Aus dem RathausAus dem RathausAus dem RathausAus dem RathausAus dem Rathaus

Das 11. „Nömmerder Erpelsfest“
(Nümbrechter Kartoffelfest) findet
am 21. September statt. Als Krö-
nung der „Kartoffeltage“, die im
September in den örtlichen Gas-
tronomiebetrieben stattfinden,
feiert die Nümbrechter Aktions-
gemeinschaft NAG ihr buntes, re-
gionales Fest auf Hauptstraße und
Dorfplatz.
Die traditionellen Bestandteile
des Festes sind der Herbstmarkt,
der verkaufsoffene Sonntag sowie
die Live-Musik in der Ortsmitte.
Das alles in einem familienfreund-
lichen Rahmen und mit einem viel-
seitigen Verpflegungsangebot.
Das Thema Nachhaltigkeit und
Ernährung wird in diesem Jahr von
der Fruchtsaftkelterei Weber aus
Lindscheid unterstützt. Das hei-
mische Obst - insbesondere der
Apfel - wird dabei eine saftige
Rolle spielen! Bei der Bergischen
Gartenarche gleich nebenan, gibt
es eine Ausstellung von verschie-
denen Kartoffelsorten sowie viele
Infos über den Anbau von Obst
und Gemüse im eigenen Garten.
Auch der „Klickwinkel“ ist wieder
dabei. Vor einem schönen Hinter-
grund können die Besucher Erin-
nerungsfotos machen und diese
per QR-Code über die NAG-Me-
dien mit der Welt teilen.
Der straßenfüllende Herbstmarkt
bietet zahlreichen Händlern aus
der Region Platz zur Präsentation
ihrer Waren und Dienstleistungen.
Hier findet man Kunsthandwerk aus
Ton, Stoff, Papier oder Holz, sowie
ein familienfreundliches Ange-
bot mit Hüpfburg, Basteltisch,

Kinderschminken und vielem
mehr. Zwischen dekorativen Tre-
ckern locken gemütliche Stroh-
ballen zum Plaudern und Ver-
schnaufen ein.
Die Mitgliedsbetriebe der NAG,
sowie weitere Händler auf der Haupt-
straße und am Busbahnhof öffnen
ihre Türen für den verkaufsoffenen
Sonntag und bieten auch vor der
Ladentür herbstliche Aktionen an.
Getragen wird das Erpelsfest na-
türlich auch von vielen leckeren
Kartoffelgerichten und typischen,
herbstlichen Speisen, wie Zwie-
belkuchen und Kartoffelsuppe.
Besonders die Reibekuchen
dürfen für den Oberberger nicht
fehlen; es gibt sie an drei Stand-
orten! Ergänzt wird die Speise-
karte vom Heimatverein Nüm-
brecht mit Waffeln am Stiel, von
der Q2 des Homburgischen Gym-
nasiums HGN mit Kaffee und Ku-
chen und den örtlichen Bäckern
mit Kartoffelbrot. Die Nümbrech-
ter Gastronomen runden das ku-
linarische Angebot ab.
Auf der Bühne in der Ortsmitte
präsentiert sich ab 14 Uhr spielt
die Band „THE CUE“ mit einer
rockigen Playlist. Bereits 2023
wurde bei dieser Musik spontan
auf der Kreuzung getanzt! Die
Live-Musik fürs Erpelsfest wird von
den Gemeindewerken Nümbrecht
gesponsert.
Besonders liebgewonnene High-
lights sind auch wieder dabei: der
Brennholzveredler Arnd Schmidt,
die Hüpfburg und das Bastelzelt
der Gemeindewerke Nümbrecht
GWN und die Alpakas aus Ge-
ringhausen bereichern unser Fest.
Der abschließende Höhepunkt
wird traditionell das Entenrennen
des DLRG Nümbrecht um 17 Uhr
am Weiher vor dem Parkhotel sein.
Die Startnummern für die kleinen,
gelben Entchen, die zu Wasser ge-
lassen werden, können als Lose
erworben werden. Ein Los kostet
1,50 Euro und 8 Lose gibt es für 10
Euro. Es warten schöne Gewinne.
Die Nümbrechter Aktionsgemein-
schaft freut sich auf viele Besu-
cher beim diesjährigen Erpelsfest!
www.nuembrechter-
aktionsgemeinschaft.de,
Instagram: @nag.nuembrecht.de


